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RS OGH 1962/6/20 3Ob63/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1962

Norm

EO §124 ff

Rechtssatz

Da die Anmeldung Angelegenheit des Buchgläubigers ist und eine Zuweisung nur im Rahmen einer solchen

Anmeldung erfolgen kann, gehen die Mängel der Anmeldung zu Lasten des Buchgläubigers. Der Verp6ichtete kann

durch seine Erklärungen bei der Verteilungstagsatzung die Anmeldung nicht ergänzen, weil nur der Buchgläubiger

selbst anmeldungsberechtigt ist.
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